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Die Ortsbürqergemeinde einst und setzt

Bon den rund I 4 >>>>>> Einivohnern der (^radt Aarau sind nur etwa

czooo, also eine kleine Ucinderbeir, Drtsbürger und somit Angehö-

rige der Ortsbnrgergemeinoe Aarau. In andern Gemeinden des Kan-
tons iß die Iahl der Drtsbürger im Berhältnis zu den Einwohnern
noch kleiner, slcur in einigen rein bänerlicl'.'n l^emeinsen bilden sie

Drtsbürgcr den Danptreil der Einwolnier, Lllle oie vielen t^imvol>ner

des Kantons, die nicht ihre Drtsbürgergemeinde bewohnen, merken

wenig mehr davon, daß die aargauische Gemeindeorganisation neben

0er Einwohnergemeinde auch eine Drtsbürgcrgemeiude kennt, und sie

wissen überhaupt nicht, welche Bedeutung ihr im össentlichen Leben des

Kantons noch zukommt. Und doch war die Bürgergemeinde während

Jahrhunderten aus aargauischem wie ans schweizerischem Gebiet

überhaupt die einzige Form der Gemeinde. Die Einwohnergemeinde

dagegen ist in: Aargau nicht viel mehr als hundert Jahre alt. Sie
wurde durch das heute noch geltende Gemeindeorganisationsgesctz von

184? geschassen. In diesen hnnoert Iahren hat sie der Drtsbürger-
gemeinde alle össentlichen Funktionen abgenommen. Diese Entwick-

lung hat durch oas neue aargauische Bürgerrechtsgesetz von 1940
ihren Abschluß gesunden. Die Ortsbnrgergemeinde kann in ihrer

heutigen Bedeutung nur noch historisch verstanden werden. Sie ist

eine der vielen Rechtsinstitntionen, denen die neuen Iöeen der Ansklä-

rungszeit und der Französischen Revolution sowie die wirtschaftlichen

Umwälzungen seit Ende Ves achtzehnten und namentlich des neun-

zehnten Jahrhunderts die Grundlage entzogen haben.

Der Begriff der autonomen, das heißt oer sich selbst verwaltenden

Gemeinoe ist in der Schweiz uralt. Gemeindeautonomie ist bei uns

also keine moderne Errungenschaft. Sie ist im Gegenteil in unserm Heu-

tigen Staatswesen mit seiner Tendenz zur Zcntralisation und Der-

einheitlichung gegenüber frühern Ieiten eingeschränkt worden. Es ist

für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft charakteristisch

i 6



und war für die Entwicklung ihres politischen Lebens sicher von

größter Bedeutung, daß hier aus den frühmittelalterlichen Mark-
und Allmendgenossenschasten selbständige Gemeinwesen entstanden

und sich als solche bis zur Neuzeit behaupten konnten. Die Ntark-
oder Allmendgenojsenschaften waren ursprünglich rein wirtschaftliche
private Vereinigungen der Bauern einer Siedlung. Ihr Zweck be-

stand darin, die Nutzung und Bewirtschaftung des allen gemeinsam

gehörenden Weide- und Holzlandes zu regeln, Sie entsprachen den

damaligen Bedürfnissen der Landwirtschaft und hingen eng zusam-

men mit dem sogenannten Dreifeldersystem, nach dem während des

ganzen Nsittelalters bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein der Bo-
den bei uns bewirtschaftet wurde. Der Weidegang war bei dieser

Art der Landwirtschaft, die weder den Grasban noch die Stallsüt-
terung im heutigen (sinne kannte, eristenznotwendig. Anck' die

Städte, und namentlich die kleinen Landstädte, wie wir sie im Aar-

gau haben, konnten ohne Gemeinweide nicbt auskommen. Auch sie

hatten ihr Weideland und meist auch ihre Wälder, die von allen

Bürgern gemeinsam genutzt wurden. Die Städte hatten aber von

Ansang an über diese Nntzungsinteresscn an der Allmende hinaus

noch andere Aufgaben mehr öffentlichen Eharakters zu bewältigen,
wie das Befestigung-!- und Verteidigungswesen und ihre Privi-
legien sie mit sich brachten. Dabei ist vor allem an die Organisation
des Nsarktes aus Grund des Nsarktrechtes und an die Ausübung
der Gerichtsbarkeit zu denken. Die Städte formten sich deshalb von

Ansang an zu Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie
besaßen eigenes Vermögen (öffentliche Gebäude, Besestigungs-

anlagen, Brunnen usw.) und hatten ihre besondern, von den einzel-

nen Bürgern unabhängigen Rechte und Pflichten. Bei den land-

lichen Siedlungen vollzog sich die Umwandlung in Gemeinwesen mit
öffentlichem Charakter viel langsamer. Aus schweizerischem Gebiet

wurde sie dadurch gefördert, daß die Obrigkeiten der eidgenössischen

Orte die Rechte der Grundherren an den Nsark- und Allmendge-
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nossenschasten, die sieh anderwärts immer mehr ausdehnten und be-

festigten, zurückdrängten. Die grundherrliche Gewalt wurde deshalb

allmählich ersetzt durch die landesherrliche. Die Landesherrschaft
aber ließ den Gemeinden in der Besorgung ihrer Angelegenheiten
und in der Verwaltung ihrer Güter weitgehende Freiheit.

Es ist bemerkenswert, daß auch die Gemeinden der aargauischcn

Ilntertanengebiete sich dieser Selbständigkeit erfreuten. Die Obrig-
keit übte allerdings eine Aussicht ans, die sich aber zur Hauptsache

aus Eingriffe im Falle von '.Mißwirtschaft beschränkte. Vor allem

setzte Bern alles daran, die Selbständigkeit der Gemeinden zu sör-

dern und sie in ihren Streitigkeiten mit den noch lange habsburgisck

gesinnten adligen Grnndherren, die immer »nieder ihre Ansprüche

geltend zu machen suchten, zu unterstützen. Anderseits hatte Bern
keine Bedenken, in die Rechte der Gemeinden einzugreifen, wenn sie

mit seinen eigenen Herrschastsansprüchen in Konflikt gerieten. Das
bekamen vor allem die sogenannten Mnnizipalstädte Aaran, Brugg,
Lenzburg und Zosingen, die sick zum Teil sckr weitgekenver Privi-
legien erfreut hatten, hie und da zu spüren.

Als Gegensatz zu der Entwicklung auf eidgenossischem Gebiet

haben wir Aargauer ein Beispiel in dem bis i8og österreichisch ge-

bliebenen Fricktal, wo die Gemeinden — abgesehen von den Städ-
ten Laufenburg und Rheinfelden — in der Abhängigkeit mächtiger

Grundherren blieben und von deren Beamten verwaltet wurden, so

daß eine Selbstverwaltung nicht entstehen konnte.

Eine weitere Besonderheit des schweizerischen Gemeindewesens

ergab sich daraus, daß vom sechzehnten Jahrhundert an die Armen-

pflege den Gemeinden überbnnden wnrve. '.Maßgebend dafür waren

vor allem die sogenannten Bettelordnungen des siebzehnten Jahr-
Hunderts. Diese Entwicklung war zwar zunächst eine Folge der

Reformation und der Aushebung vieler Klöster, die sich vorher der

Armenpflege gewidmet hatten, beschränkte steh aber nicht aus resor-

micrte Gebiete. Außerhalb der eidgenössischen Grenze blieb die
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Armemmterstützung meist der Freiwilligkeit überlassen und ivar
b?ache des Grundherrn oder der Kirche. Wr Ilnterstütznngsbednrf-

tige mußte seinen Grundherrn um Almosen bitten und war von

('Hönhard, î)es Schwirreniilattstraßchens

seinem guten Willen abhängig. Fn der (Schweiz dagegen erhielt

er allmählich gegenüber seiner Gemeinde einen Anspruch auf Hilfe.
Während früher nur der ortsansässige Grundbesitzer als Gemeinde-
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glied, das heißt alö Bürger, gegolten Halle, mußten nun die Gemeinden

alle Einwohner, deren Familien von jeher in ihrem Gebiet ansässig

gewesen waren, als ihre Angehörigen anerkennen. Die Niedcrlas-
snng wurde deshalb Znzügern von auswärts nur noch dann gewährt,
wenn deren bisherige Gemeinden sich verpflichteten, sie und ihre
Nachkommen im Falle der Armengenössigkeit wieder bei sich aufzn-

nehmen und als ihre Bürger anzuerkennen. Der Unterstützungs-
ansprnch gegenüber der Heimatgemeinde führte aus diese Weise zur

Bildung des typisch schweizerischen erblichen Bürgerrechts. Im
Fricktal zum Beispiel, wo die Armenpflege unter österreichischer

Herrschaft freiwillig geblieben war, war das erbliche Bürgerrecht
unbekannt und mußte nach der Gründung des Kantons erst neu ge-

schassen werden. In den übrigen aargauischen Gebieten wurden die

Gemeinden zu Bürgergemeinden, denen nicht sämtliche

Einwohner angehörten, sondern nur diejenigen, die durch Abstam-

lnnng, Einkauf oder Schenkung das Bürgerrecht besaßen. Die übri-

gen Einwohner waren rechtlose Einsaßen oder Hintersassen. Sie
wurden zwar mit finanziellen Abgaben belastet (sogenannten Ein-

sassengelder), aber sie hatten an den bürgerlichen Einrichtungen und

an der Verwaltung der Gemeinde keinen Anteil.
Das schweizerische Gemeindewesen ging sodann auch darin seine

besondern TLege, daß die zu Gemeinden erweiterten Allmendgenos-

senschasten den ursprünglichen Zweck ihrer Gemeinschaft, nämlich
die Nutzung des Gemeinlandes durch die einzelnen Berechtigten, in
der Regel beibehielten. Das gilt vor allem auch für aargauische

Verhältniste. Trotzdem aus dem losen Genossenschaftsverband eine

Gemeinde mit eigener Rechtspersönlichkeit geworden war, die eigenes

Vermögen haben konnte, wurde in bezug auf die Allmenden die

Vorstellung des Gesamteigentums, an dem jeder Berechtigte Anteil
hatte, nicht ganz preisgegeben. Das versteht sich nicht von selbst. Es

kam auch, namentlich außerhalb eidgenössischen Gebietes, vor, daß

die Nutzungsrechte der einzelnen Nearkgenostenschafter im öffent-
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lichen Gemeindeeigentum untergingen oder daß sie von den Grund-

Herren für sich beansprucht wurden, (schließlich konnten sich auch

rein private Nutzungskorporalionen einiger weniger Grundbesitzer

von den Gemeinden abspalten (zum Beispiel die sogenannten Ge-

rechtigkeitsgemeinden im Freiamt).
Das Nutzungsrecht am Gemeinland war ursprünglich an die

Voraussetzung des Grundbesitzes in der Gemeinde gebunden. Auch
in der Stadt war Grundbesitz die Bedingung für das NutzungS-
recht. Nachdem sich aber ein erbliches, vom Grundbesitz losgelöstes

Bürgerrecht gebildet hatte, verschmolz das Nutzungsrecht allmäh-
lich mit diesem Bürgerrecht und wurde zum Bürgernutzen. Das
Bürgerrecht wurde eine Voraussetzung für das Nutzungsrecht,
wobei aber unter ven Berechtigten zahlreiche Abstufungen und

Unterschiede vorkamen. Es waren also nur Bürger nutznngsberech-

tigt, aber nicht alle und nicht alle gleichmäßig. Auch derjenige Bür-
ger konnte unter Umständen Anspruch aus die Nutzung haben, der

kein Land hatte und kein eigenes Vieh aus die gemeinsame Weide
treiben konnte. Er mußte in irgendeiner Form siir seinen Anspruch
abgesunden werden. Naturgemäß kam dies zuerst in den Städten
vor. Das Fnteresse an der Gcmeinweide schwand jedoch überhaupt
auch für den Bauern, als das Dreifeldersystem im Lause des acht-

zehnten Fahrhunderts der modernen ungebundenen Landwirtschaft
Platz machte. Dagegen behielt das Recht aus Holz aus dem Bür-
gerwald bis in die neuere Zeit hinein siir Städter und Banern
seinen Wert.

So wie das Nutzungsrecht allmählich seine ursprüngliche wirt-
schaftliche Bedeutung verlor, so blieb es auch nicht immer streng

aus die ursprünglichen Allmenden beschränkt. Es wurde auch auf
solches Liegenschastsvermögen ausgedehnt, das die Gemeinden später

erworben hatten. Anderseits dienten aber auch die Nutzungsgüter
mit ihren Erträgnissen sehr oft öffentlichen Zwecken. Nutzungsgüter
und Gemeindegüter wurden nicht streng auseinandergehalten.
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Dem Nutzungsrecht des Bürgers stano die Pflicht gegenüber,
die tasten der Gemeinoe allenfalls durch (^teuern mittragen zu hel-

sen, Unter den Gemcindeansgabcn stanoen diejenigen für oie Armem
Unterstützung an erster (Delle, Gcbnl-, Bau- und (Draßenwesen

hatten noch nicht den heutigen Umfang, Nutzungsrecht nno 3ln-
sprnch auf Armcmmtcrstütznng, oenen die Armenunterstütznngs-

Pflicht gegenüberstano, gehörten begrifflich zum Bürgerrecht, (?o
blieb es bis zur Wende des neunzehnten Jahrhunderts.

Bei oieser schematischen Darstellung müssen wir uns allerdings
immer bewußt bleiben, daß sieb oie gesehiloerte Umwicklung nicht

einmal innerhalb eines der drei Herrschaftsgebiete, ans oenen sieb

der Aargan zusammensetzt, einheitlich nno gleichzeitig vollzog, Wohl
wirkte die bernische Herrschaft durch ihre Aufsicht und durch ihre

Rechtsprechung ausgleichend und vereinheitlichend. Aber eine ein-

heitliche Gesetzgebung über die Gemeindeorganisation gab es nir-

gends. Jede Gemeinde hatte ihre besondere Verfassung. Uberein-

stümmmg und Ähnlichkeit in oen Rechtsformen bestand nur soweit,

als allgemeine Rechrsanffassnngen nno gleiche wirtschaftliche Ver-
Hältnisse in den Grundzügen zu den gleichen Ergebnissen führten. In
den Einzelheiten herrschte auf dem Gebiete der Gemeindeorganisation

wie auf jedem Rechtsgebiete im NDttelalter eine für uns kaum

mehr vorstellbare Vielgestaltigkeit,
Go harmonisch und natürlich gewachsen die Bürgergemeinde er-

scheint, so war sie doch so stark mit den mittelalterlichen Wirkschafts-
formen verbunden und auf mittelalterlichen RechtSanffafsnngen auf-

gebaut, daß sie den neuen Ideen der Anfklärnngszeit und der

französischen Revolution sowie der im neunzehnten Jahrhundert
mit der Industrialisierung aufkommenden neuen Wirtschaftsform
nicht genügen konnte. Gerade wegen des Nutzungsrechtes der Bür-
ger wohnte ihr eine konservative, ausschließende Tendenz inne, welche

sich mit den freiheitlichen Ideen der Neuzeit nicht mehr vertrug. Die

Tatsache, daß das politische Leben in der Gemeinde je länger je



mehr auf einem immer kleiner werc>enc>eii Kreis von Berechtigten
ruhte, widersprach der Idee von der Freiheit und Gleichheit,

Deshalb befaßte sich die Helvetiscüe Republik in ihrem eifrigen
Bestreben, die ganze Scl'weiz nach den neuen Ideen umzugestalten,

auch mit dem Gemeindewesen. Ihre leitenden Ntänner waren sich

bewußt, daß das politische Leben in der (Schweiz weitgehend ans der

autonomen Gemeinde aufgebaut war, und räumten ihr dcsbalb in

ihrer Verfassung von 17g!! und in ihrer Gesetzgebung einen wicb-

tigen Platz ein. In zwei Gesetzen über das Gemeindewesen ans dem

Jahre 1799 schufen sie die moderne politische und administrative Ge-

meinde. Dieser Ntnnizipalgemeinde gehörte jeder Einwohner nach

einer Wohusitzvaner von fünf Iahren an. Die Helvetik eilte mit
dieser Gemeindegesetzgebung dem Rechtsempfinden des Volkes um

Jahrzehnte voraus. Go radikal sie aber mit der Vergangenheit auf-

räumte, so ließ sie doch die Bürgergemeinde neben der llltunizipal-
gemeinde bestehen mit der einzigen Ausgabe der Armenpflege,
Auch die bürgerlichen Nutzungen wagte sie nicht anzutasten. Die
Helvetische Republik war aber von so kurzer Dauer, daß diese Ge-

meindegesetzgebung nie Wirklichkeit wurde. Seither wurde nie mehr
eine einheitliche Gemeindeorganisation für die ganze Schweiz ernst-

lieh erwogen. Das Gemeindewesen ist so sehr eigenstes und unantast-
bares Gebiet der Kantone, daß bekanntlich die Bundesverfassungen

von 1848 und 1874 die Gemeinden — so wichtig sie tatsächlich im

öffentlichen Leben der Schweiz sind — überhaupt nicht erwähnen

und ihre Organisation ganz den Kantonen überlassen.

Obschon der junge Aargau dem Geiste, der die Helvetik hervor-

gebracht hatte, stark verpflichtet war, beseitigte er doch in seiner

Gesetzgebung in vernünftiger Beschränkung auf das zur Ieit 8Nög-
liehe die meisten ihrer Neuerungen. Er kehrte zurück zur einheitlichen

Ortsbürgergemeinde und begnügte sich zunächst damit, durch Ein-

bürgerung Ver zahlreichen sogenannten ewigen Einsaßen, das heißt

Leuten, die seit Generationen in einer Gemeinde ansässig waren,
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ohne irgendwo ein Bürgerrecht zu besitzen, den gröbsten Oltißstän-
den zu begegnen. Ferner setzte er die Bürgereinkanfsgclder auf ein

vernünftiges (Maß fest und schaffte durch Vereinheitlichung der

Orutzungsreglcmentc auf dem Gebiete des Bürgernntzcns einiger-

maßen Ordnung. Fe mehr aber infolge der wirtschaftlichen Entwick-

lnng und der Lockerung der Viederlassmlgöbcstimmungen die Zahl
der Nichtbürger in den Gemeinden zunahm, um so mehr setzte sich

der Gedanke der E i n w o h n e r g e m e i n d e durch. In der Kan-

tonsvcrfassung von i8zi wurde die verfassungsmäßige Grundlage
dafür geschaffen. Aber erst durch das Gemeindeorganisationsgesetz

von 1841 wurde sie verwirklicht. Der Aargau befolgte dabei in den

Grnndzügen das Beispiel der Delvetik, indem er die Einheitöge-
meinde preisgab und neben der alten Ortöbürgergemeinde oie Ein-
w 0 l> n e r g e m e i n d e einführte, die allerdings beide vom gleichen

Gemeinderat verwaltet werden. Der Einwohnergemeinde wurden

von Anfang an alle Gemeindeaufgaben überbunden mit Ausnahme
der Armenpflege, die wegen ihres Zusammenhanges mit dem Ortö-

bürgerrecht zur Ortsbürgergemeinoc zu gehören schien. Die Orts-
bürgergemeinde wird in § 2 des Gesetzes definiert als „der Verein
der Anteilhaber eines Gemeinde- oder Armengntes, welche die gegen-

seitige Verpflichtung der Armenunterstütznng auf sich haben". (Der
Ausdruck „Verein" bezeichnete damals nicht nur Körperschaften des

privaten, sondern auch solche des öffentlichen Rechtes.) (Während
sie vorher die Trägerin des öffentlichen Gemeindelebenö schlechthin

gewesen war, wurde sie durch das neue Gesetz auf eine einzige öffent-

liehe Aufgabe, die Armenpflege, beschränkt. Außerdem kam ihr auch

insofern noch große öffentliche Bedeutung zu, als das Ortsbürger-
recht die Voraussetzung für das Kantons- und damit später nach der

Einführung der Bundesverfassung auch für das Schweizerbürger-

recht war. (Mit dem Fahre 1848 brachte die Bundesverfassung die

Miederlassungsfreiheit für alle Schweizerbürger (mit Ausnahme
der Fuden) auf dem ganzen Gebiet der Schweiz und legte damit den
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rechtlichen Grund für die Bevöllerungswandcrnng, die seitdem in der

(Schweiz eingesetzt hat. Wenn der Aargau nicht schon durch das

Organisationsgesetz von 1841 sein Gerncindewesen ans diese Ver-

Oberhvch Buche am Promcnadenwcg

änderungen eingerichtet hätte, so wäre doch die Ausdehnung der

politischen Gemeinderechte und -pflichten aus alle Einwohner nach

1848 unvermeidlich geworden.



Immerhin dauerte es von 1841 an doch noch fünfundzwanzig
Jahre, bis die Einwohnergemeinde ihre volle (Selbständigkeit er-

hielt. Erst durch das Gemeindesteuergesek von i8t>li wurde sie auch

finanziell unabhängig. </ie bekam ihr eigenes lassen- und Rech-

nnngsivesen. Eigenartigerweise fand aber im Rargan keine Ver-
mögensanseinandersetzung zwischen den beiden Gemeinden statt, wie

dies in andern Kantonen geschah. Trotzdem die Ortsbürgergcmcinde
den größten Teil ihrer Ausgaben und tasten an die Einwohncrge-
meinde abgab, blieb sie Eigentümerin sämtlicher Gemeindegüter mit
Ausnahme der rein zweckgebundenen Vermögcnsbestandtcile, wie

Gchnlhänser und Gchnlkassen, össentlicbe Gebäude, (^traßen und

Plätze, Feuerlöschmagazine usw., die sie der Einlvohnergemeinde über-

tragen mußte. Die Verwaltung der Drtsbürg.'rgütcr war fortan
neben der Armenpflege eine der Hauptaufgaben der Vrtsbürgerge-
meinde. Die Erträgnisse mußte sie nach dem Gemeindesteuergesetz von

1866 in erster Linie zur Ausrichtung des Bürgernutzens, serner für
ihre besondern Bedürfnisse und schließlich auch für die Armenpflege
verwenden. Für die Armenpflege standen ihr außerdem die Erträg-
nisse der bcsvrwern zweckgebundenen Armcngüter zur Verfügung.
Für den Fall, daß diese Erträgnisse nicht ausreichten, durste sie

Armensleuern erheben, und zwar nicht nur von den ortsansässigen,

sondern auch von den auswärtigen Drtöbürgern, während nur die

ortsansässigen Bürger Anspruch auf den Bürgernutzen hatten. Die

Einwohnergemeinden dagegen hatten anfänglich praktisch kein ab-

trägliches Vermögen und waren zur Deckung ihrer Ausgaben nur
aus die (Tteuern angewiesen.

Vdenn auch der aargauische Gesetzgeber die Konsequenzen aus der

Gchassnng einer zweiten Gemeinde in bezug ans die Gemeindegüter

nicht zog, so war er sich doch bewußt, daß die Drtsbürgergüter
eigentlich allen Gemeindelasten verbastet gewesen waren. Er er-

kannte die Gefahr, daß die Vrtsbürgergemeinden, nachdem sie von

ihren Verpflichtungen befreit worden waren, die Erträgnisse ihrer
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Güter zu einer ständigen Vermehrung des Vürgernntzens verivenoen

kennten znm Vachteil der Einwohner, oie künftig die Steuern für
oie Bestreitung oer hauptsächlichsten Gemeindeansgaben auszubrin-

gen hatten. Um einem solchen Mißbrauch der .Ortsbürgergmer zn

begegnen, wurden den VrtSbürgergemeinden im Gemeindcsteuergesetz

von 1866 gewisse Eckwanken auferlegt. Lie Erhöhung desVürger-
Nutzens wurde so erschwert, daß sie praktisch ausgeschlossen war. s^cr-

ner rnußten oic Vrtsbürgergemeindcn allsällige Überschüsse den Ein-
wohnergemeindekassen abliefern, ckcnr in diesen wenigen Vestimmnn-

gen kam noch oie Tatsache znm Ausdruck, daß die Vrtsbürgergüter
nicht nur VntznngSgüler, sondern auch öffentliches Gemeindeeigen-

tnm sind und als solches früher oie sämtlichen Gemeindelasien mirge-

tragen hatten.
Lie Vrtsbürgergemeinde ging also aus oer Epalrnng oer Ein-

hcitSgemeindc in zwei Gemeinoecnpen finanziell gestärkt und wohl-
habend hervor. Lie Einwohnergemeinoe dagegen mußte ohne Ver-
mögen an oie Vewältignng ihrer zahlreichen Ausgaben herantreten

und sich erst ein Vermögen schassen. Trotzdem lag von >8«it> an die

entscheidende Vedeutnng im Gemeindcwescn des Kantons bei der

Einwohnergemeinoe. Eie war oie Trägerin des öffentlichen Ge-

meindelebens geworden. Lie Lrtsbürgergemeinde spielte daneben

nur noch eine bescheidene Aolle. Liese Entwicklung war durch die

Verhältnisse bedingt. Lie Ortsbürgergemeinoe war als Grundlage

für das öffentliche Gemeindelcben zu schmal geworden.

Lie Entwicklung war aber mit dem Gcmeinoestenergesetz von

i8t>6 noch nicht abgeschlossen. Eie drängte immer mehr zu einer

Konzentration aller öffentlichen Ausgaben bei der Einwohnerge-
meinde und damit also wieder zurück zur Einheitsgemeinde, mit dem

Unterschied, daß früher die Einheitsgemeinde ans dem erblichen VrtS-

bürgerrecht beruht hatte, während nunmehr der Vo 0 h n sitz maß-

gebend wurde. Es zeigte sich nämlich, daß die Armenpflege wohl
historisch mit dem Trtsbürqerrecht besonders eng verbunden, prak-
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tisch aber wie die übrigen Gemcinvcausgaben von der Einwohnerge-
meinde besser 5» erfüllen war als von der Ortsbürgergemeinde.

Naturgemäß vermögen die Behörden der Vvohnsitzgcmcinde die Be-
dürfnisse eines Jlrmengenössigen besser zu beurteilen als diejenigen

Vcr Heimatgemeinde, die den Genössigen vielfach gar nicht kennen.

Die wohnörrlichc Unterstützung kann aber nur von der Einwohner-
gemeinde besorgt werden, .krach vielen Beratungen und Versuchen

nnv nachdem ein interkantonales .Konkordat über die wohnörtliche

Unterstützung den Boden vorbereitet hakte, konnte schließlich das

alte, ungenügend gewordene Armengesetz von i8»ü im Jahre i9g<>

durch ein neues ersetzt werden. Das neue Armeugesetz übertrug auch

die Armennuterstützungspflicht der Einwohnergemeinde. Zu diesem

Zwecke mußten die Ortöbürgergemeinden die speziellen Armengüter
an sie abgeben, aber auch nur diese. Die Ortsbürgergüter blieben

uneingeschränkt im Besitz der Ortsbürgergemeinden, trotzdem ihre

Erträgnisse vorher auch für Armcnzwecke bestimmt waren. Von
einer Ausscheidung eines Teils der Ortsbürgergüter zugunsten der

Einwohnergemeindeit oder gar von einer Ablösung des Bürgernutzens
wurde auch diesmal abgesehen. Das neue Armengesetz begnügt sich

damit, die einschränkenden Bestimmungen des Gemeindesteuergesetzes

von 1866 über den Bürgeruutzen zu präziseren. Die Erhöhung des

Bürgernutzens wird grundsätzlich untersagt, und ein Überschuß der

Ortsbürgerkassen is den Armenkassen der Einwohnergemeinden abzu-

liesern. Ferner muß der Bürgernutzen in bescheidenem iMaße redu-

ziert werden, wenn die Einwohnergemeinde Armensteuern erheben muß.

Die Ortsbürgergemeinde hat damit ihre letzte öffentliche Aus-
gäbe verloren, und es war klar, daß sie nun auch als Trägerin
des für das Kantons- und (Tchweizerbürgerrecht maßgebenden Ge-

meindebnrgerrechtes nicht mehr geeignet war. Das zeigte sich vor

allem bei der Einbürgerungspraxis. Die Ortsbürgergemeinden beur-

teilten die Einbürgerungsgesuche nur noch nach ihren Korporations-
interessen. Es liegt im öffentlichen Interesse, daß der Einzubürgernde
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zu der Gemeinde, die ihn ins Bürgerrecht ausnehmen soll, Beziehnn-

gen hat, wie sie vor allem durch lange dauernden Bvohnsitz begründet
werden, Im Gegensatz dazu ging das Bestreben der meisten Orts-

Am Waldrand gegen das Luegisland

bürgergemeinden dahin, entweder gar keine oder nur noch auswärts

wohnende Personen ins Bürgerrecht auszunehmen, um den Kreis der

Nutzungsberechtigten nicht zu vergrößern, Es war somit nur eine
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logische und zwangsläufige Folge der bisherigen Entwicklung, daß

das neue Bürgerrcchtsgesetz von i ggo das E i n w o h n e r b ü r -

g e r r e ch t einführte. Es bildet nun an Stelle des Ortsbürger-
rechts die notwendige und einzige Voraussetzung für den Erwerb des

AantonsbürgerrcchteS. Jeder aargauische Ortsbürger erhielt deshalb

von Gesetzes wegen das Bürgerrecht der entsprechenden Einwohner-
gemeinde. Er kann zudem das Einwohnerbürgerrccht seiner Wohn-
sitzgemcinde nach zwanzigjähriger lWohnsitzdaner unentgeltlich erwer-
ben. Wenn er von diesem Necht Gebranch macht, verliert er sein

bisheriges Einwohner- und Ortsbürgerrecht, sofern er es nicht aus-

drücklich beizubehalten wünscht. Es wird also in Zukunft immer

mehr Nur-Einwvhnerbürger geben. Dagegen kann das Ortsbürger-
recht nicht mehr für sich allein bestehen. Es hängt vom Besitz des

entsprechenden Einwohnerbürgerrecbtes ab und hat keine selbstän-

dige staatsrechtliche Bedeutung mehr. Es erschöpft sich in der Zuge-

Hörigkeit zu einer besondern Nutzungskorporativn innerhalb der Ge-

meinde.

Jlîat dem Bürgerrechtsgesetz von i<z4c> hat die Einwohnergemeinde
der Ortsbürgergemeinde ihre letzte öffentliche Funktion entrissen und

ist ganz an ihre Stelle getreten. Trotzdem lebt die Ortsbürgerge-
meinde weiter. !Was sie am Leben erhält, sind die Ortsbürgergüter,
deren Eigentümerin und Verwalterin sie ist, sowie h'lberlegungen

mehr gefühlsmäßiger Art. Es ist eine eigenartige Tatsache, daß

dieses öffentliche Vermögen nicht mit den Gemeindeausgaben aus die

Einwohnergemeinde übertragen wurde. Ein Grund dafür liegt beim

Bürgernutzen. Die bürgerlichen Nutzungsrechte haben zwar ihre

ursprüngliche wirtschaftliche Bedeutung längst verloren. Trotzdem

haben sie sich als so zäh erwiesen, daß sie über den öffentlichen gemein-

wirtschaftlichen Charakter der Nutznngsgüter als Gemeindever-

mögen den Sieg davon trugen.
Die Ortsbürgergemeinde verdankt jedoch ihre Existenz nicht nur

dem Vviderstreben gegen eine Ablösung des Bürgernutzens. Auch
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ideelle Überlegungen können für ihre Erhaltung gellend gemacht

werden. Die Auffassung ist weit verbreitet, die Ortsbürgergemeinde
bilde im modernen Gemeindewesen ein gesundes konservatives Elc-

inent. Die Beziehungen des Einzelnen zur Gemeinde beruhen heute

zur Hauptsache aus vein Wohnsitz. Das Einwohnerbürgerrecht ist

zwar noch erblich. Aber die ^Möglichkeit, nach einer gewissen TLohn-
sitzdauer das Bürgerrecht der Wohnsitzgemeinde unentgeltlich zu er-

halten, bedeutet eine Lockerung ves Grundsatzes der Erblichkeit. Die
Beziehungen ves Einzelnen zur Heimal seiner Oorsahren, die als

eine Folge des erblichen Ortsbürgerrecbkcs jahrhundertelang besinn-

den haben und uns heute noch in vielen Fällen erlauben, aus dein

Geschlechtsnamen eines Aargaucrs aus seinen Bürgerort zu schließen,

werden je länger je mehr verscbwinden. Der Wohnsitz stellt eben

eine viel lockerere und leichter zu lösende Binonng zwischen dem Ein-

zeluen und seiner Gemeinde her als das erbliche Ortsbürgerrecht.

Dieser Entwicklung vermag ver Fortbestand der Ortsbürgergemeindc

entgegenzuwirken. Er wirv zur Folge haben, vaß die Tradition,
welck'e eine Familie seit Generationen mit vcr Gemeinde ihres Ilr-
sprnngs verknüpfen kann, in vielen Fällen erhalten und die Erinne-

rnng an die Wurzeln, denen sie entstammt, wach bleibt.

Es ist den Ortöbürgcrgemeinden auch zuzugestehen, daß sie die

Ortsbürgergüter gut verwaltet haben. Namentlich als Eigen-

tümerinnen eines großen Teiles unserer iWälder haben sie ans sorst-

wirtschaftlichem Gebiet viel Gutes geleistet.

Trotz alledem darf die Ortsbürgergemeinde ihren ursprünglichen

Eharakter eines für das Gesamtwohl wirkenden öffentlichen Gemein-

wesens nicht preisgeben und sich nicht aus ihre reinen Nutzungsinter-
essen beschränken, wenn sie weiter Bestand haben will. Tatsächlich

betätigen sich schon viele Ortsbürgergemeinden, und zwar namentlich
die städtischen, ans sozialem und kulturellem Gebiete im Dienste der

ganzen Einwohnerschaft. Die Erkenntnis reist immer mehr, daß in

dieser Beziehung sogar noch mehr geschehen könnte und sollte.
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Uns interessieren hier vor allem die Leistungen der Ortsbürgerge-
lneinde Aarau ans diesem Gebiet, Zhr Vermögen, das in der Rech-

nnng pro igZ l mit rund z,g Mlillionen Franken ausgewiesen wirc>,

besteht wie bei allen Ortsbürgergemeinven zur Hauptsache aus Lie-

genschaften, und zwar vor allein aus Dvälvern inner- und außerhalb
des GemeindebanneS. Aus ihren Erträgnissen, die, abgesehen von

allsälligen (Bürgereinkanssgelvern, die einzigen Einnahmen bilden,

müssen zuerst die nicht geringen Kosten sür ihre gute Verwaltung
und Erhaltung bestritten werden. Sovann wird der Vürgernntzen

ausgerichtet. Er besteht zur Hauptsache aus Holz und zu einem klei-

nen Teil aus Landnntzen lin Form von (Lündten). .Sicht in narura

bezogener Vürgernutzen wird in Geld erseht. Her .Settowert ves

(Bürgernutzens betrug im Fahre iggi 8z Franken ig pro volle

Gabe (es gibt auch halbe Gaben.) Insgesamt machte der in nacura

ausgerichtete (Lürgernutzen in Holz und Land (ohne Fuhrlöhne)

47 172 Franken aus, die Geldgaben sür Holz und Land 4» 045
Franken. Fast die Hälste aller (Berechtigten hat somit kein (Bedürs-

nis mehr sür die .Satnralgaben.
Die Ortsbürgergemeinde bezahlt sodann sowohl der Einwohner-

gemeinde als auch dem Staat außer der Vermögenssteuer die Ein-

kommeitSsteuer aus den nicht össentlichen Zwecken dienenden Ver-
mögenserträgnissen (wobei der (Bürgernutzen als gesetzliche Ver-
Wendung der Erträgnisse zu den össentlichen Zwecken gerechnet wird).

Außer dieser gesetzlichen Leistung der Ortsbürgergemeinde an die

Einwohnergemeinde und den Staat enthalten die Rechnungen der

Ortsbürgergemeinde Aarau auch freiwillige Ausgaben, die allen

Einwohnern der Stadt zugute kommen.

Vor allem ist darauf hinzuweisen, daß die schönen TLälder in

nächster Umgebung der Stadt, die alle der Ortsbürgergemeinde ge-

hören, nicht nur vom reinen Renditenstandpunkt aus bewirtschaftet

und betreut werden. Durch Anlage und Unterhalt von Vvaldwegen
und Ruhebänken werden sie vielmehr den Einwohnern der Stadt in



vorbildlicher Weise erschlossen. Die zahlreichen lieblichen uni? ange-

nehmen Waldspaziergänge mw die schönen Aussichtspunkte in leicht

erreichbarer Wabe, die besonders gepflegt und freigehalten werden

fSuhrerkopf, Lueginsland, Ecbolinde, Heinnvehflnh, Jllpenzeiger
und andere), bieten jedem, der Sinn dafür hat, Freude und Erho-

lung. Das sin? Annehmlichkeiten, die nicht jede Sradt auszuweisen

hat. Runs Franken werden so jährlich zum Wohle aller Ein-

wohner aufgewendet. Dazu kommt noch der Beitrag von !)e>c> Fran-
ken an den Wildpark Roggenhausen.

Wie viele andere Ortsbürgergemeinden, hat auch die Ortsbür-
gergemcinde Aaran ihren Landbesitz schon mehrfach in den Dienst
der sozialen Bodenpolitik gestellt. Während des Krieges gab sie an

Wbhnbaugenossenschaften und für städtische Vdohnbauten Land zu

verbilligtem Preise ab. Wicht zu vergessen ist auch, daß der Platz,
auf dem das neue Gönhardschulhans steht, ortsbürgerliches Eigen-

tum war und der Einwohnergemeinde zu einem weit unter dem Ver-
kehrswert liegenden Preis überlassen wurde.

Daß die Ortsbürgcrgeineinde der städtischen Pilfsgesellschaft für
Bedürftige gratis Brennholz abgibt, ist wohl eine Selbstverständ-

lichkeit angesichts der Tatsache, daß sie der Armenkasse der Einwoh-

nergemeinde sonst nichts abliefert.
Ein schönes Betätigungsfeld für die Ortsbürgergemeinde liegt

schließlich auf kulturellem Gebiet. Die Verschönerung der Stadt und

die Förderung des künstlerischen Schaffens in ihren Nlauern sollte

vor allem ihr Anliegen sein. Entsprechend der Tradition, die sie ver-

körpert, ist sie auch in erster Linie dazu berufen, sich der Erhaltung
ihrer wertvollen Bau- und Kunstdenkmäler zu widmen und die

Forschung irgend welcher Art, die sich auf ihr Gebiet bezieht, zu

unterstützen. Sie ist dazu im Grunde genommen besser geeignet als

die Einwohnergemeinde, weil sie außer der Forst-, Land- und Gs-

bäudeverwaltnng keine andern öffentlichen Pflichten zu erfüllen hat,
die ihr Fnteresse und ihre üVittel von Gesetzes wegen in erster Linie



beanspruchen. Die Orlsbürgergemeinde Llaran ist sich dieser Ver-
pslichknngen bewußt und hat dies auch dadurch bewiesen, daß sie der

Einwvhnergemcinde für die künstlerische Ausschmückung des Gönhard-
schulhauseö den schönen .Betrag von u»n Franken schenkte. Im
übrigen leistet sie jährlich an den Ortsgeschichtcfonds und an den

Brunncnsonds Beiträge. Biese beiden /fonds gehören aber der Ein-

wohnergemeinde und iverven auch von ihr kräftig gespiesen, so daß

die werkvollen Publikationen, die der erstere unterstützt hat, uni? die

hübschen Brunnen, die die Stadr dem lektcrn verdankt, nicht als

spezielle ortsbürgerliche Leistungen angesprochen werden dürfen. Sehr
erfreulich ist, daß die Ortsbürgergemeinde erstmals für 19-zi einen

Beitrag für kulturelle Zwecke von aono /franken beschlossen hat,
der auf Anregung der Kommission „Alt-Aaran" zur Erhaltung
des Ortsbildes verwendet werden soll. Darunter sind vor allem

Prämien für stilvolle und gnre Umbauten in der Altstadt, die Be-

malnng von Dachhümneln und ähnliches zu verstellen. Erstmals

profitierte das umgebaute und renovierte Hans Nr. I im Adel-

bändli davon. Dieses Beispiel zeigt, was die Ortöbürgergemeinde

auf diesem Gebiete alles wirken kann und welche Möglichkeiten
hier für sie liegen. So sehr ihre bisherigen Leistungen auf kulturellem
Gebiete zu würdigen sind, so besteht doch der Eindruck, daß sie sich

ihm noch mit mehr eigener Initiative und intensiver widmen könnte

als bisher.

Ze mehr die Ortöbürgergemeinden im Gcsamtwohl der ganzen

Einwohnerschaft zu wirken und sich eine öffentliche Bedeutung zu

erhalten verstehen, um so weniger werden sie Gefahr laufen, in die

Rolle von reinen, auf einem kleinen Kreise von Berechtigten ruhen-
den Nutzungskorporationen herabzusinken und schließlich doch ein-

mal als überlebte Einrichtungen zu verschwinden.

V eren a Keller
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Adelbändli, das renovierte .^aus ?^r. z


	Die Ortsbürgergemeinde einst und jetzt

